
Ablauf

Wahrnehmung von 

unangemessenem 

Verhalten gegenüber 

Kindern

durch
Mitgeteilte 

Wahrnehmung
durch

Unmittelbare 

Beobachtung

Sofortmaßnahmen einleiten bei akuter 

Gefahr (z.B. Situation unterbrechen, Erste 

Hilfe, Ausüben von Hausrecht, ggf. Polizei 

einschalten)

Rücksprache im Team

Dokumentation und erste 

Einschätzung 

Meldung an die Leitung und 

Information des Trägers

Bei Anhaltspunkten: Meldung an die 

zuständige Präventionskraft und 

Anruf in der Lotsenstelle

Risikoeinschätzung mit Insofa/IseF

Kindeswohlgefährdung ? nein

Reflexion der 

Geschehnisse und ISK 

überarbeiten

ja

Geeignete Schutzmaßnahmen 

abstimmen und einleiten:

- Hilfebedarf für das betroffene Kind 

sicherstellen 

- Mitarbeiter*in freistellen bis 

Mitarbeitenden-Gespräch

- Bei Gefahr im Verzug: Polizei 

einbeziehen

ggf. Mitteilung an das Jugendamt 

Informationen an BDKJ-Vorstand und 

Generalvikar

Reflexion der Geschehnisse und ISK 

überprüfen/überarbeiten

Vorgehensweise bei Kindeswohlgefährdung durch Ehren- oder Hauptamtliche der Kirche

Verantwortung

Mitarbeitende/

Betroffene/sonstige 

Dritte

Leitung/ Träger

Fallführende Fachkraft/

Kinderschutzfachkraft 

nach § 8a SGB VIII (InSoFa 

(RLP)/IseF (Hessen))

Rechtsträger

Hilfreiche Unterlagen und 

Kompetenzen

"Kinder schützen" Broschüre

Dokumentationsbogen 

Kriterienkatalog zur 

Einschätzung

Liste mit Anlaufstellen

ISK

ISK
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